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– Erklärung 

  

Erklärung Dänemarks, Deutschlands, Estlands, Lettlands und der Niederlande über 

delegierte Rechtsakte zu Rückwurfplänen 

Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland und die Niederlande begrüßen die delegierten Rechtsakte 

zu Rückwurfplänen für Fischereien, mit denen das Rückwurfverbot am 1. Januar 2016 in Kraft tritt. 

Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland und die Niederlande erkennen an, dass dringend über die 

Rückwurfpläne entschieden werden muss, um zu gewährleisten, dass die delegierten Rechtsakte 

möglichst bald vor Jahresende veröffentlicht werden. Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland 

und die Niederlande erheben keine Einwände gegen die delegierten Rechtsakte, weisen allerdings 

darauf hin, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeiten angemessene Konsul-

tationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführen sollte (vgl. Erwägungsgrund 67 

der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik (Grundverordnung)). 
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Bei diesen Konsultationen von Sachverständigen sollten auch Sachverständige aus den Mitglied-

staaten konsultiert werden, und die Konsultationen sollten auf der geeigneten Ebene stattfinden. 

Obwohl sich die delegierten Rechtsakte auf Gemeinsame Empfehlungen der Mitgliedstaaten mit 

einem direkten Bewirtschaftungsinteresse gründen, sind derartige Konsultationen aus Gründen der 

Transparenz und Klarstellung von Bedeutung. Dänemark, Deutschland, Estland, Lettland und die 

Niederlande ersuchen die Kommission nachdrücklich darum, künftig derartige Konsultationen von 

Sachverständigen vorzunehmen. 
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